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Einberufung/Einladung gemäß § 34 TGO 2001
Kundmachung gemäß § 36 Abs. 2 TGO 2001

Ladung und Bekanntmachung
für die öffentliche 

Sitzung des Gemeinderates  
der Gemeinde Ladis

am Dienstag  
dem 16. Dezember 2025 
um 20:00 Uhr 
im Gemeindesitzungssaal 

(Gemeindehaus Ladis, Dorfstraße 8, 6532 Ladis) 

TAGESORDNUNG: 

1) Genehmigung und Unterfertigung der Niederschrift Nr. 4/2025 vom 19.11.2025.

2) Überprüfungsausschuss:
a) Bericht des Überprüfungsausschussobmanns.
b) Genehmigung der Ausgaben-Überschreitungen samt Bedeckungsbeschluss. 

3) Beratung und Beschlussfassung über die Festsetzung der Gemeindeabgaben für das 
Haushalts- bzw. Rechnungsjahr 2026 - Steuern, Abgaben, Beiträge und sonstige Entgelte.

4) Beratung und Beschlussfassung über die Festsetzung des Voranschlages (Haushalts-
planes) für das Jahr 2026 und Festsetzung des Mittelfristigen Finanzplanes (MFP) für 
die Jahre 2027 bis 2030.

5) Beratung und Beschlussfassung über die Beauftragung des Verein Umweltwerkstatt für 
den Bezirk Landeck mit dem Abschluss einer Basisvereinbarung mit der EWP Recycling 
Pfand Österreich GmbH.

 
6) Abwasserverband Prutz und Umgebung: Beratung und Beschlussfassung über die 

Übernahme einer Bürgschaft nach § 1357 ABGB für ein Darlehen (Bürgschaftsvertrag - 
Abstattungskredit).

7) Anträge, Anfragen und Allfälliges.

Verwaltung

Gemeinderat - Ladung
Sitzung Nr. 5/2025

Ladis, 09.12.2025

GEMEINDE LADIS
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Hinweis gemäß § 34 Abs. 3 TGO 2001:

Ist ein Mitglied des Gemeinderates wegen Befangenheit oder wegen des Vorliegens eines sonstigen wichtigen Grundes 
verhindert, an der Beratung und Beschlussfassung über bestimmte Tagesordnungspunkte oder an einer oder mehreren 
Sitzung(en) des Gemeinderates teilzunehmen, so hat es dies unter Angabe des Grundes unverzüglich dem Gemeinde-
amt bekannt zu geben.

Der BÜRGERMEISTER
der Gemeinde Ladis:

(HANS-GEORG PITTL)

An der (digitalen) Amtstafel der Gemeinde Ladis

angeschlagen am: 09.12.2025
abzunehmen am: 17.12.2025
abgenommen am:

Die Kundmachung wird im angeführten Zeitraum auch auf elektronischem Weg über 
die „Amtstafel“ der Homepage der Gemeinde Ladis unter www.ladis.gv.at verlautbart.
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